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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

1/2025 

Sitzung des Kommunalwahlausschusses 
 
Am Mittwoch, 15. Januar 2025, findet um 10:00 Uhr eine Sitzung des Kommunalwahlaus-
schusses statt.  
 
Tagungsort ist: Rathaus Porscheplatz, 14. Etage, Konferenzraum 14.23  
 
Einziger Tagesordnungspunkt ist die Einteilung des Wahlgebietes zur Kommunalwahl 2025.  
 
Der Ausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzerinnen und Beisit-
zer beschlussfähig.  
 
Die Sitzung ist öffentlich, alle haben Zutritt.  
 
19.12.2024 Peter Renzel 

 Stadtdirektor 
 als Wahlleiter 

 88-12 313 
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2/2025 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
für die Wahl des 21. Deutschen Bundestages 

am 23.02.2025 
 
Der Bundespräsident hat durch Anordnungen vom 27. Dezember 2024 den Bundestag auf-
gelöst (BGBl. 2024 I Nr. 434) und den 23. Februar 2025 als Wahltag für die Wahl zum 21. 
Deutschen Bundestag bestimmt (BGBl. 2024 I Nr. 435). Mit Verordnung vom 27. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 436) hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat von sei-
ner Ermächtigung, im Falle der Auflösung des Bundestages die im Bundeswahlgesetz und in 
der Bundeswahlordnung bestimmten Termine und Fristen durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates abzukürzen, Gebrauch gemacht. Gemäß § 32 der Bundeswahl-
ordnung (BWO) gebe ich unter Aufhebung meiner Bekanntmachung vom 18. Dezember 
2024 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 51/2024, Eintrag Nr. 262/2024) Folgendes bekannt: 
 
Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in Verbindung mit § 32 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung (BWO) in der zur Zeit gültigen Fassung fordere ich hiermit die Parteien und 
die Wahlberechtigten zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl in den 
Essener Bundestagswahlkreisen 118 (Essen II) und 119 (Essen III) auf. 
 
Kreiswahlvorschläge für den Bundestagswahlkreis 117 (Mülheim – Essen I), der den Esse-
ner Stadtbezirk IV sowie das Mülheimer Stadtgebiet umfasst, sind beim Rats- und Rechts-
amt, Rathaus (Gebäudeteil B), Am Rathaus 1, 45468 Mülheim, 1. Etage, Zimmer B111, Tur-
meingang 1, einzureichen. 
 
Für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 sind die Kreiswahlvor-
schläge für die Essener Wahlkreise 118 (Essen II) und 119 (Essen III) spätestens am Mon-
tag, 20. Januar 2025 (34. Tag vor der Wahl), bis 18:00 Uhr, schriftlich im Büro des Kreis-
wahlleiters (Wahlamt, Kopstadtplatz 10, 2. Etage, Raum 2.01, 45127 Essen) mit den erfor-
derlichen Unterlagen einzureichen (§ 19 des BWG in Verbindung mit der Verordnung über 
die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
vom 27. Dezember 2024). 
Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und im Original vorliegen (§ 54 Absatz 2 BWG). Die 
Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 
Ich bitte jedoch darum, die Wahlvorschläge möglichst frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
rechtzeitig behoben werden können. 
 
Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge sowie der vorgesehenen Anlagen sind im 
Bundeswahlgesetz (§§ 20 bis 22 BWG) und in der Bundeswahlordnung genau bezeichnet. 
Die Formvorschriften des § 34 BWO sind bei der Einreichung der Kreiswahlvorschläge unbe-
dingt zu beachten. 
 
Weitere Vorschriften über die 
- Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen,  
- Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
- Prüfung von Kreiswahlvorschlägen, 
- Beseitigung von Mängeln, 
- Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
sowie 
- Beschwerde gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses 
enthalten die §§ 23 bis 26 des BWG sowie die §§ 33 und 35 bis 37 der BWO. 
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Landesliste 
 
Die Landeslisten zur Bundestagswahl müssen ebenfalls bis zum 20.01.2025, 18.00 Uhr, 
bei der Landeswahlleiterin des Landes Nordrhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düs-
seldorf (Postanschrift: 40190 Düsseldorf) eingereicht werden. 
 
Anzeige der Beteiligung an der Wahl 
 
Die Anzeigen gemäß § 18 Absatz 2 BWG müssen dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bun-
desamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden (Postanschrift: 65180 Wiesbaden), 
dagegen bereits spätestens am 07.01.2025, 18.00 Uhr, vorliegen. 
 
Auskunft, Anschrift und Formulare 
 
Auskunft über Fragen, welche die Einreichung von Wahlvorschlägen betreffen, erteilt das 
Büro des Kreiswahlleiters im Wahlamt der Stadt Essen, Kopstadtplatz 10, 45127 Essen, 2. 
Etage, Raum 2.01 (Tel.: 0201-88 12313, E-Mail: wahl@essen.de). Dort sind auch die amtlich 
vorgeschriebenen Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen (Anlagen zur BWO) 
kostenfrei erhältlich: 
 
Anlage 13 - Kreiswahlvorschlag 
Anlage 14 - Unterstützungsunterschrift 
Anlage 15 - Zustimmungserklärung für Bewerber*innen eines Kreiswahlvorschlages 
Anlage 16 - Bescheinigung der Wählbarkeit 
Anlage 17 - Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung 

des/der Wahlkreisbewerbers/Wahlkreisbewerberin 
Anlage 18 - Versicherung an Eides statt 
 
Die Formulare sind auch im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de abrufbar. 
 
02. Januar 2025 Peter Renzel 

 Stadtdirektor 
 als Kreiswahlleiter 

 88-12 313 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

3/2025 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 055 269 9 236 310 586 52 
 
Essen, den 17.12.2024 Sparkasse Essen 
 Erler Hark 
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Öffentliche Zustellungen 
 

4/2025 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Alazawi, Mohammad Huttropstr. 69 Finanzbuchhaltung und 
 45138 Essen Stadtsteueramt, 
   88-21 311 
 
Al Othman, Rana Frohnhauser Str. 293 JobCenter Essen West, 
 45144 Essen  88-56 939 
 
Avar, Dogus Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Batenas, Ramunas Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Bergmann, Leona Turnerweg 7 Finanzbuchhaltung und 
 45141 Essen Stadtsteueramt, 
   88-21 311 
 
Bylkow, Alexander Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Callenberg, Markus Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Carew, Jamil Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Fuss, Mirko Alexander Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Jovanovic, Hilgenbornstr. 4 JobCenter Essen Süd I, 
Christian Ramon 45138 Essen  88-57 297 
 
Kenning, Maik Peter Altendorfer Str. 481 JobCenter Essen Nord-West, 
 45355 Essen  88-56 508 
 
Kloetzel, Oberhof 6 JobCenter Essen Mitte, 
Jasmin Susanne 45964 Gladbeck  88-56 176 
 
Matt, Marek Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Meyer, Dennis-Maximilian Heidhauser Str. 72 JobCenter Essen Süd I, 
 45239 Essen  88-56 732 
 
Owczarski, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Janusz Piotr 45127 Essen  88-56 176 
 
Sablonsky, Daniel Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Sahyouni, Soha Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Saudi, Imad Overhammshof 29 Zentrale Ausländerbehörde, 
 45239 Essen  88-38 182 
 
Scheffler, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Jürgen Manfred 45127 Essen  88-56 103 
 
Steinbach, Miguel-Luke Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 176 
 
Verkhuletskyi, Dmitro  Jugendamt, 
   88-51 268 
 
Wojak, Mike Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45128 Essen  88-56 176 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




